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Norm

EMRK Art8

1. EMRK Art. 8 heute

2. EMRK Art. 8 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Gemäß Art 8 EMRK besteht die P4icht innerstaatlicher Stellen, positive Maßnahmen zur Wiedervereinigung eines

Elternteils mit einem Kind zu ergreifen. Auch nach Art 11 Abs 1 EMRK sind die Vertragsstaaten verp4ichtet,

Maßnahmen zu tre8en, um das rechtswidrige Verbringen von Kindern ins Ausland und ihre rechtswidrige

Nichtrückgabe zu bekämpfen. Diese Verp4ichtung besteht auch in Fällen, in denen die elterliche Sorge beiden Eltern

gemeinsam zukam. Sie besteht unabhängig von einer etwaigen Anwendbarkeit des HKÜ. Das gilt auch für die P4icht

der Staaten gemäß Art 8 EMRK, innerstaatliche Stellen mit einem angemessenen und ausreichenden Arsenal

auszustatten, um die Einhaltung der ihnen durch Art 8 EMRK auferlegten positiven Verp4ichtungen

sicherzustellen.Gemäß Artikel 8, EMRK besteht die P4icht innerstaatlicher Stellen, positive Maßnahmen zur

Wiedervereinigung eines Elternteils mit einem Kind zu ergreifen. Auch nach Artikel 11, Absatz eins, EMRK sind die

Vertragsstaaten verp4ichtet, Maßnahmen zu tre8en, um das rechtswidrige Verbringen von Kindern ins Ausland und

ihre rechtswidrige Nichtrückgabe zu bekämpfen. Diese Verp4ichtung besteht auch in Fällen, in denen die elterliche

Sorge beiden Eltern gemeinsam zukam. Sie besteht unabhängig von einer etwaigen Anwendbarkeit des HKÜ. Das gilt

auch für die P4icht der Staaten gemäß Artikel 8, EMRK, innerstaatliche Stellen mit einem angemessenen und

ausreichenden Arsenal auszustatten, um die Einhaltung der ihnen durch Artikel 8, EMRK auferlegten positiven

Verpflichtungen sicherzustellen.
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